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§ 175 EisbG Einschränkung,
Aussetzung oder Widerruf einer

Benennung
 EisbG - Eisenbahngesetz 1957

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2025

1. (1)Stellt die Behörde fest, dass eine von ihr benannte Konformitätsbewertungsstelle die in den §§ 169 bis 171

angeführten Anforderungen nicht mehr erfüllt oder dass sie sonst ihren Pflichten nicht mehr nachkommt, hat sie

unter Berücksichtigung des Ausmaßes, in dem diesen Anforderungen oder Pflichten nicht nachgekommen wird,

die Benennung einzuschränken, auszusetzen oder zu widerrufen. Davon hat sie die Europäische Kommission und

die übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union unverzüglich in Kenntnis zu setzen.

2. (2)Wird eine Benennung einer Konformitätsbewertungsstelle durch die Behörde geändert, ausgesetzt oder

widerrufen, hat die betreffende Konformitätsbewertungsstelle die Akten der von diesen Maßnahmen betroffenen

Tätigkeiten einer anderen benannten Stelle für Zwecke der Aktenweiterbearbeitung zur Verfügung zu stellen oder

für die Behörde und für die mit der Marktüberwachung betrauten Behörden auf deren Verlangen bereitzuhalten.

Dies gilt sinngemäß auch dann, wenn eine benannte Stelle ihre Tätigkeiten einstellt.

3. (3)Bei Ermittlungen der Europäischen Kommission über das Vorliegen der Kompetenz einer benannten Stelle hat

die Behörde der Europäischen Kommission auf deren Verlangen sämtliche Auskünfte über die Grundlagen der

Benennung oder über die Erhaltung der Kompetenz der betreffenden benannten Stelle zu erteilen.

4. (4)Wird die Behörde von der Europäischen Kommission über ihre Feststellung darüber unterrichtet, dass eine von

ihr benannte Stelle die Voraussetzungen für ihre Benennung nicht oder nicht mehr erfüllt, und von ihr

aufgefordert, die erforderlichen Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, umfassend auch den Widerruf der

Benennung, hat sie von Amts wegen zu ermitteln, ob eine Einschränkung, eine Aussetzung oder ein Widerruf der

von ihr durchgeführten Benennung erforderlich ist.
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